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Vorlage Nr. 475/21 

 
 
 

Betreff: 
 

Privatrechtliche Entgelte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Technische Betriebe 
Rheine„ 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Betriebsausschuss "Technische 
Betriebe Rheine" 

30.11.2021 Berichterstattung durch: 
Herrn Dr. Vennekötter 
Frau Weßling-Deters 

Rat der Stadt Rheine 07.12.2021 Berichterstattung durch: 
Herrn Kleene 
Herrn Dr. Vennekötter 

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Eigenbetrieb Technische Betriebe Rheine 
Produktgruppe 42 Finanzen 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen       € 
Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 475/21 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Betriebsausschuss „Technische Betriebe Rheine“ empfiehlt dem Rat der Stadt Rheine, 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. i Gemeindeordnung 
NRW (GO NRW) die Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte für die Entsorgung Speisereste 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Technische Betriebe Rheine“. 
 
 
 
Begründung: 
 
Im Rahmen der letzten Steuerprüfung wurde festgestellt, dass der Bereich Entsorgung von 
Speiseresten gegenüber den Vorjahren Verluste aufweist. Ursächlich sind hierfür gestiegene 
Lohn- und Betriebskosten bei den Verwertungsfirmen. Aus diesem Grund sollen die Entgelte 
für die Abfuhr und Entsorgung von Speiseresten aus der Gastronomie für 2022 entsprechend 
folgender Tabelle angepasst werden: 
  

 
  
  
 
 
 
 


	Datum
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen5
	Kontrollkästchen6
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

